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Niederschrift 

über die 35. Sitzung des Stadtrates Unkel 
 am 04.12.2018 

 
Diese Niederschrift besteht aus den Seiten 1 bis 30 
mit den Beschlüssen 391/14-19 bis 404/14-19 

 
 
Tagungsort: Ratssaal der Stadt Unkel 
 Unkel, Linzer Straße 2 
Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr 
Sitzungsende: 21:00 Uhr 

 
Die Einladung erfolgte am 23.11.2018 unter Beachtung des § 34 Abs. 3 GemO. 
 
Sitzungsteilnehmerinnen und Sitzungsteilnehmer: 

 
Vorsitzender: Hausen, Gerhard 

 
Stadtrat Unkel Borgolte, Dieter 
 Dr. Born-Siebicke, Gisela 
 Dr. Brenke, Siegfried 
 Buslei, Ewald 
 Conrad, Ludwig 
 Euskirchen, Wilfried 
 Küpper, Günter 
 Meyer, Bernd 
 Mußhoff, Alfons 
 Plöger, Wolfgang 
 Schmidt, Elke 
 Schmitz, Daniel 
 Schober, Georg 
 Volkert, Rüdiger 
 von Wülfing, Knut 

 
Ferner anwesend: Fehr, Karsten, Bürgermeister 
 Tullius, Thomas, Forstamtmann 

 
entschuldigt: Hommerich, Michael 
 Mühlhöfer, Sascha 
 Müller, Heinz-Peter 
 Richarz, Bernd 
 Schewe, Norbert 
 Syllwasschy, Robin 
 Thomalla, Volker 

 
Schriftführerin: Steube, Petra 
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Tagesordnung: 
 
öffentliche Sitzung: 

 
1 Einwohnerfragestunde 
2 Beratung und Beschlussfassung über den Forstwirtschaftsplan 2019 der Stadt Unkel 

für das Haushaltsjahr 2019 (Vorlagen-Nr.: 1232/14-19) 
3 Bürgerbeteiligung der Entwicklungsagentur: 

Präsentation der Ergebnisse der Arbeitsgruppe "Wir gestalten unsere Promenade" 
4 Ergänzungswahl Jugend- und Sportausschuss (Vorlagen-Nr.: 1251/14-19) 
5 Nutzung des historischen Ratssaals der Stadt Unkel für Eheschließungen, 

hier: Erhöhung der Benutzungsgebühr (Vorlagen-Nr.: 1196/14-19) 
6 Bauanträge/Bauvoranfragen 
6.1 Bauanträge/Bauvoranfragen (Vorlagen-Nr.: 1276/14-19) 
6.2 Bauanträge/Bauvoranfrage (Vorlagen-Nr.: 1277/14-19) 
6.3 Bauanträge/Bauvoranfragen (Vorlagen-Nr.: 1278/14-19) 
6.4 Bauanträge/Bauvoranfragen (Vorlagen-Nr.: 1279/14-19) 
7 Vergaben 
7.1 Vergaben 

Umbau und Sanierung ehem. Güterbahnhof Unkel (Vorlagen-Nr.: 1272/14-19) 
7.2 Vergaben; hier: Einleitung des Vergabeverfahrens für den Abbruch des ehemaligen 

Hotels Löwenburg (Vorlagen-Nr.: 1280/14-19) 
8 Mitteilungen und Anfragen 

 
nichtöffentliche Sitzung: 

 
9 Stromkonzessionsverfahren 

Beauftragung der rechtlichen Beratung und anwaltlichen Vertretung (Vorlagen-Nr.: 
1257/14-19) 

10 Mitteilungen und Anfragen 
 
öffentliche Sitzung: 

 
11 Bekanntmachung der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse 

 
 
 
Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße 
Einladung und die Beschlussfähigkeit des Stadtrates Unkel fest. 
 
Ratsmitglied Mußhoff hat für die CDU Fraktion einige Anfragen gestellt, auf die in der Sitzung ein-
gegangen werden wird. 
 
Die vorliegende Tagesordnung wird erweitert. Aus diesem Grund ergibt sich nachstehende Tages-
ordnung. 
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Tagesordnung: 
 
öffentliche Sitzung: 

 
1 Einwohnerfragestunde 
2 Beratung und Beschlussfassung über den Forstwirtschaftsplan 2019 der Stadt Unkel 

für das Haushaltsjahr 2019 (Vorlagen-Nr.: 1232/14-19) 
3 Bürgerbeteiligung der Entwicklungsagentur: 

Präsentation der Ergebnisse der Arbeitsgruppe "Wir gestalten unsere Promenade" 
4 Ergänzungswahl Jugend- und Sportausschuss (Vorlagen-Nr.: 1251/14-19) 
5 Nutzung des historischen Ratssaals der Stadt Unkel für Eheschließungen, 

hier: Erhöhung der Benutzungsgebühr (Vorlagen-Nr.: 1196/14-19) 
6 Bauanträge/Bauvoranfragen 
6.1 Bauanträge/Bauvoranfragen (Vorlagen-Nr.: 1276/14-19) 
6.2 Bauanträge/Bauvoranfrage (Vorlagen-Nr.: 1277/14-19) 
6.3 Bauanträge/Bauvoranfragen (Vorlagen-Nr.: 1278/14-19) 
6.4 Bauanträge/Bauvoranfragen (Vorlagen-Nr.: 1279/14-19) 
7 Vergaben 
7.1 Vergaben 

Umbau und Sanierung ehem. Güterbahnhof Unkel (Vorlagen-Nr.: 1272/14-19) 
7.2 Vergaben; hier: Einleitung des Vergabeverfahrens für den Abbruch des ehemaligen 

Hotels Löwenburg (Vorlagen-Nr.: 1280/14-19) 
8 Grundstücksangelegenheiten 

Ankauf von Grundstücksflächen im Bereich der Gemarkung Unkel bzw. Astsammel-
platz (Vorlagen-Nr.: 1283/14-19) 

9 Mitteilungen und Anfragen 
 
nichtöffentliche Sitzung: 
 
10 Stromkonzessionsverfahren 

Beauftragung der rechtlichen Beratung und anwaltlichen Vertretung (Vorlagen-Nr.: 
1257/14-19) 

11 Mitteilungen und Anfragen 
 
öffentliche Sitzung: 

 
12 Bekanntmachung der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse 

 
 
Beschluss-Nr.: 391/14-19 

 
Die Tagesordnung wird angenommen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung gedenkt der Stadtrat  in einer Schweigeminute der Unkeler Bürgerin 
gedacht, die unter tragischen Umständen ums Leben gekommen ist. 
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Zur vorliegenden Tagesordnung wird wie folgt beraten und beschlossen: 
 
öffentliche Sitzung: 

 
TOP 1 Einwohnerfragestunde 

 
Herr Alexander Menden erkundigt sich nach der durchgeführten Verkehrsänderung im Heisterer 
Weg im Zuge des neuen Brückenbaus am Bahnhof. 
 
Der Heisterer Weg ist mittlerweile in nördlicher Richtung, vor der Unterführung, für den Autoverkehr 
mittels Absperrpfosten gesperrt. 
 
Die Anwohner der Straßen, welche in den Heisterer Weg münden (Freiligrathstraße, Schulstraße 
und Heísterer Weg selbst) werden somit gezwungen den Ort nach Norden hin über die Kamener 
Straße zu verlassen, anstatt den unbewohnten Teil des Heisterer Weges zu nutzen. 
 
Herr Menden bittet um Klärung folgender Punkte: 
 

1. Inwiefern, wann und in welchem Rahmen wurde ein Beschuss gefasst, welcher die beschrie-
bene Situation zur Folge hat? 

2. Inwiefern war den beschlussfassenden Ratsmitgliedern bewusst, welche Folgen dieser Be-
schuss für die Anwohner und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten hat? 

 
Der Vorsitzende sagt zu, dass seitens er Ordnungsbehörde eine schriftliche Stellungnahme erfolgen 
wird. 
 
 
TOP 2 Beratung und Beschlussfassung über den Forstwirtschaftsplan 2019 der Stadt 

Unkel für das Haushaltsjahr 2019 
 

Das Forstamt Dierdorf hat den Entwurf des Forstwirtschaftsplanes 2019 der Stad Unkel vorgelegt. 
Erträge aus dem Holzverkauf werden in Höhe von 35.355,00 € erwartet. 
Die Gesamtaufwendungen betragen 40.689,00 €. 
Der Forstwirtschaftsplan der Stadt Unkel für das Jahr 2019 schließt demnach mit einem Ver-
lust von 5.334,00 € ab.  

 
Forstamtmann Thomas Tullius vom Forstamt Dierdorf erläutert den vorliegenden Forstwirtschafts-
plan 2019 mit Hinweis auf die Veränderungen, bedingt durch den Klimawandel, und beantwortet die 
Fragen der Ratsmitglieder. 
 
Beschluss-Nr.: 392/14-19 
 
Der Stadtrat Unkel beschließt die Annahme des Forstwirtschaftsplanes 2019 in der vorgelegten 
Form. 
Das Forstamt Dierdorf wird ermächtigt, im Rahmen der Forstwirtschaftspläne die notwendigen Un-
ternehmerverträge abzuschließen, sowie die für den Forstbetrieb erforderlichen Geräte und Materi-
alien zu beschaffen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
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TOP 3 Bürgerbeteiligung der Entwicklungsagentur: 

Präsentation der Ergebnisse der Arbeitsgruppe "Wir gestalten unsere Prome-
nade" 

 
Beschluss-Nr.: 393/14-19 

 
Die Ratsmitglieder sind damit einverstanden, dass Frau Alexandra Schaumann Visarius, Mitglied 
der Arbeitsgruppe, das Projekt vorstellt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
Frau Schaumann Visarius stellt anhand des aushängenden Planes das Ergebnis der Arbeitsgruppe 
ausführlich vor. 
 
Der Projektbericht ist der Niederschrift als Anlage beigefügt. 
 
 
 
 
TOP 4 Ergänzungswahl Jugend- und Sportausschuss 

 
Gemäß § 2 der Hauptsatzung bildet der Stadtrat Unkel einen Jugend- und Sportausschuss mit 10 
Mitgliedern und Stellvertretern. 
 
Die Mitglieder und Stellvertreter des Jugend- und Sportausschusses werden wie folgt gewählt: 
 6 Mitglieder und 6 Stellvertreter aus der Mitte des Stadtrates und sonstigen  
    wählbaren Bürgern, 
 1 Mitglied und 1 Stellvertreter des FC Unkel 80, 
 1 Mitglied und 1 Stellvertreter des SV Unkel 1910, 
 1 Mitglied und 1 Stellvertreter der Grundschule „Am Sonnenberg“, 
 1 Mitglied und 1 Stellvertreter der Stefan-Andres-Hauptschule. 
 
Nach Mitteilung der Grundschule Unkel vom 05.11.2018 haben sich die Mitglieder aufgrund des 
Schuljahreswechsels durch Neuwahlen innerhalb der Grundschule geändert. 
 
Beschluss-Nr.: 394/14-19 

 
Der Stadtrat wählt folgende Vertreter der Grundschule Unkel in den Jugend- und Sportausschuss: 
 
Mitglied:  Ellen Schuster (Lehrervertretung) 
Stellv. Mitglied: Gunar Porst (Elternvertretung) 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
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TOP 5 Nutzung des historischen Ratssaals der Stadt Unkel für Eheschließungen, 

hier: Erhöhung der Benutzungsgebühr 

 
Mit Beschluss vom 05.12.2012 hat der Stadtrat Unkel entschieden, den historischen Ratssaal der 
Stadt Unkel für externe Trauungen des Standesamtes Unkel ab dem 01.01.2013 zur Verfügung zu 
stellen und eine Gebühr in Höhe von 50,-- € je Trauung zu erheben. 
 
Im Rahmen der Bürgermeisterdienstbesprechung vom 04.09.2018 haben sich alle Bürgermeister 
dafür ausgesprochen, die Benutzungsgebühr bezüglich der Trauzimmer in der Verbandsgemeinde 
Unkel zu vereinheitlichen. Sie soll auf einheitlich 100,-- € je Trauung festgelegt werden.  
 
 
Das offizielle Trauzimmer der Verbandsgemeinde Unkel wird nach wie vor kostenlos für Eheschlie-
ßungen zur Verfügung gestellt. 
 
Beschluss-Nr.: 395/14-19 

Der Stadtrat Unkel beschließt die Benutzungsgebühr für die Nutzung des historischen Ratssaals der 
Stadt Unkel anlässlich von Eheschließungen ab dem 01.11.2018 auf  
100,-- € je Trauung anzuheben. 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
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TOP 6.1 Bauanträge/Bauvoranfragen 

 
Bauantrag § 30 BauGB 

Gemarkung:    Heister 
Flur:     5 
Flurstück Nr.:    0432/0000 
Lage des Baugrundstücks:  Lindenweg 1 a 
Bauvorhaben:   Anbau eines Abstellraumes 

 
Beschluss-Nr.: 396/14-19 
 
Das Einvernehmen nach § 36 BauGB wird – soweit erforderlich erteilt.  
 
Ein Bauantragsverfahren wird durchgeführt.  
 

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
 
TOP 6.2 Bauanträge/Bauvoranfrage 

 
Bauantrag § 30 BauGB 

Gemarkung:     Heister 
Flur:      5 
Flurstück Nr.:     0432/0005 
Lage des Baugrundstücks:   Lindenweg 1 
Bauvorhaben:    Anbau und Terassenerweiterung auf  

aufgeständerter Bodenplatte mit Carport 
 
Beschluss-Nr: 397/14-19 
Das Einvernehmen nach § 36 BauGB wird – soweit erforderlich nicht erteilt.  

 
Beschluss-Nr. 398/14-19 
Das Einvernehmen zu einer Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Unkel-Süd 
wird nicht erteilt  

 
Ein Bauantragsverfahren wird durchgeführt.  
 
Hinweis:  

Aufgrund der Erkenntnisse im Zusammenhang mit der schalltechnischen Untersuchung zum B-
Plan Unkel-Süd (v. 24.06.09, Büro ISU) ist davon auszugehen, dass im Bereich der gesamten VG 
Unkel kritische Immissionswerte insbesondere für die Wohnnutzung erreicht werden können. Aus 
diesem Grund wird seitens der Stadt/Ortsgemeinde davon ausgegangen, dass hier öffentlich-
rechtliche Vorschriften zu beachten sind und folglich erklärt, dass ein Genehmigungsverfahren 
durchgeführt werden soll. 
 
Abstimmungsergebnis: 
9 Ja-Stimmen 
5 Nein-Stimmen 
2 Enthaltungen 
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TOP 6.3 Bauanträge/Bauvoranfragen 

 
Bauantrag § 34 BauGB 

Gemarkung:     Scheuren 
Flur:      4 
Flurstück Nr.:     1169/0003 
Lage des Baugrundstücks:   Grüner Weg 14 a 
Bauvorhaben:    Anbau einer Aussentreppe,  

Änderung eines Einfamilienwohnhauses in ein  
Einfamilienwohnhaus mit Einliegerwohnung 

 
Beschluss-Nr.: 399/14-19 

 
Das Einvernehmen nach § 36 BauGB wird – soweit erforderlich erteilt.  
 
Ein Bauantragsverfahren wird durchgeführt.  
 
Hinweis:  

Aufgrund der Erkenntnisse im Zusammenhang mit der schalltechnischen Untersuchung zum B-
Plan Unkel-Süd (v. 24.06.09, Büro ISU) ist davon auszugehen, dass im Bereich der gesamten VG 
Unkel kritische Immissionswerte insbesondere für die Wohnnutzung erreicht werden können. Aus 
diesem Grund wird seitens der Stadt/Ortsgemeinde davon ausgegangen, dass hier öffentlich-
rechtliche Vorschriften zu beachten sind und folglich erklärt, dass ein Genehmigungsverfahren 
durchgeführt werden soll. 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
 
TOP 6.4 Bauanträge/Bauvoranfragen 

 
Bauantrag § 34 BauGB 

Gemarkung:     Unkel 
Flur:      4 
Flurstück Nr.:     0633/0002 
Lage des Baugrundstücks:   Eschenbrenderstraße 10 a 
Bauvorhaben:    Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport 

 
Beschluss-Nr.: 400/14-19 

 
Das Einvernehmen nach § 36 BauGB wird – soweit erforderlich erteilt.  
 
Ein Bauantragsverfahren wird durchgeführt.  
 
Hinweis:  

Aufgrund der Erkenntnisse im Zusammenhang mit der schalltechnischen Untersuchung zum B-
Plan Unkel-Süd (v. 24.06.09, Büro ISU) ist davon auszugehen, dass im Bereich der gesamten VG 
Unkel kritische Immissionswerte insbesondere für die Wohnnutzung erreicht werden können. Aus 
diesem Grund wird seitens der Stadt/Ortsgemeinde davon ausgegangen, dass hier öffentlich-
rechtliche Vorschriften zu beachten sind und folglich erklärt, dass ein Genehmigungsverfahren 
durchgeführt werden soll. 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
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TOP 7.1 Vergaben 

Umbau und Sanierung ehem. Güterbahnhof Unkel 
 
Auf Wunsch und nach Vorgabe der Leistungen (ohne Prüfung der technischen Machbarkeit) durch 
die Stadt Unkel wurden nachfolgende Leistungen für den Umbau/Sanierung des ehemaligen Güter-
bahnhofes im Oktober/November 2018 durch die Verwaltung beschränkt ausgeschrieben: 
 

 Baustelleneinrichtung 

 Wurzelstöcke lösen: 21 Stk. 

 Vorhandene Bruchstein-Stützmauer abbrechen und entsorgen: 70 m 

 Beton-L-Steine (55 bis 85 cm) liefern und verbauen: 7 m 

 Beton-L-Steine (1,05 bis1,3 m) liefern und verbauen: 63 m 

 Betonpflaster und –fläche vorhandener Gehweg aufnehmen und entsorgen: 
 20 m² 

 Vorhandenes Natursteinpflaster aufnehmen und seitlich lagern: 1.000 m² 

 Bedarfsposition: Natursteinpflaster entsorgen: 1.000 m² 

 Vorhandenes Recycling-Material auf der Fläche einbauen und ver 
 dichten: 70 m³ 

 Bedarfsposition: Vorhandenes Recycling-Material nach LAGA Z1.1 auf  

 Lkw verladen und entsorgen: 200 to 
 
Für o.g. Leistungen wurde vier Firmen angefragt, vier Firmen haben fristgerecht die Angebotsunter-
lagen eingereicht. 
 
Die Ausschreibung ergab folgendes Ergebnis: 
 Börger GmbH, Neustadt/Wied: 23.246,65 € brutto 
 Bieter 2:    24.242,97 € brutto 
 Bieter 3:    26.826,17 € brutto 
 Bieter 4:     28.913,43 € brutto 
 
Im Haushaltsplan der Stadt Unkel sind unter Kostenträger 114200 (Liegenschaften) noch Mittel in 
Höhe von ca. 30.000€ vorhanden. Dieses sind Restmittel aus dem HH-Jahr 2017 und können nur 
noch bei Abrechnung der Maßnahme im HH-Jahr 2018 verwendet werden. 
 
Beschluss-Nr.: 401/14-19 
 
Auf Antrag der CDU wird der Antrag in die Fraktionen verwiesen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
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TOP 7.2 Vergaben; hier: Einleitung des Vergabeverfahrens für den Abbruch des ehema-
ligen Hotels Löwenburg 

 
Der Stadtrat hat am 28.08.2018 die Vergabe der Bauplanungsleistungen (Planung, Statik, Bestands-
aufnahme) für den Abbruch des ehemaligen Hotels Löwenburg, Frankfurter Straße 34 – 36, das die 
Stadt Mitte 2017 erworben hat, beschlossen. Im Fraktions-Arbeitskreis „Historischer Stadtbereich“ 
am 04.09.2018 bestand mehrheitlich die Auffassung, dass der alte Gebäudekomplex schnellstmög-
lich durch die Stadt selbst abgerissen und das Areal anschließend mit dem Ziel einer stadtbildver-
träglichen Neubebauung vermarktet werden soll. Davon ausgehend hat die Verwaltung entspre-
chend dem Wunsch von Stadtbürgermeister und Erstem Beigeordneten kurzfristig ein Leistungsver-
zeichnis für den Abbruch des Gebäudekomplexes und die Freilegung des Grundstücks beauftragt, 
das im Wesentlichen folgende Arbeiten beinhaltet: 

- Baustelleneinrichtung einschl. Gerüstarbeiten 

- Rodungsarbeiten 

- Entrümpelung 

- Abbrucharbeiten für Hotel, Garage, Schuppen u. rückwärtiger Anbau Freiligrathstraße 2 

- Entsorgung einschließlich schadstoffhaltigen Materialien 

- Erdarbeiten für die Verfüllung der entstehenden Baugrube. 

Dieses Leistungsverzeichnis ist soweit fertig gestellt. Entsprechend der Vorstellung des Arbeitskrei-
ses soll die Absicherung der Baustelle unmittelbar nach dem Abbruch zunächst durch einen vorhan-
denen stadteigenen Bauzaun erfolgen. Evtl. weitergehende Überlegungen sollen in Ansehung der 
Situation nach dem Abriss angestellt werden.  
 
In der Arbeitskreissitzung am 21.11.2018 kam der auf  Zustimmung  der Arbeitskreismitglieder sto-
ßende Gedanke auf, nach dem Verfüllen und Egalisieren des Grundstücks auf einer ca. hälftigen 
Teilfläche zur Straße Am Graben hin zusätzlich provisorische Stellplätze in einfachster Ausführung 
(Schotter) herzustellen. Diese könnten während der Übergangszeit bis zur endgültigen Wiederbe-
bauung bzw. Nutzung des freiwerdenden Grundstücks als innenstadtnahe öffentliche Parkmöglich-
keit dienen. Die Verwaltung wurde durch den Arbeitskreis beauftragt, die Kosten für diese zusätzli-
che Maßnahme zu ermitteln und dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen, damit das Leistungs-
verzeichnis der anstehenden Ausschreibung gegebenenfalls noch entsprechend ergänzt werden 
kann. Die Kosten dafür betragen voraussichtlich ca. 12.000 Euro. Die mit dem Stadtbürgermeister 
abgestimmte Stellplatzfläche ist im beigefügten Lageplan (Anlage) dargestellt. 
Die Verwaltung hat dazu umgehend noch die wegen der Denkmalzone erforderliche denkmalrecht-
liche Genehmigung eingeholt, die bereits vorliegt. Darin bezieht sich die Untere Denkmalschutzbe-
hörde auf die denkmalrechtliche Genehmigung zum Abbruch, worin explizit darauf gedrängt wird, 
die Baulücke innerhalb von zwei Jahren durch einen – mit der Denkmalpflege abgestimmten – städ-
tebaulich passenden Komplex wieder zu schließen. Insofern könne die vorübergehende Nutzung als 
provisorischer öffentlicher Parkplatz nur bis dahin währen.  
 
Die Baugenehmigung für den Abbruch selbst ging am 30.11.2018 bei der Verbandsgemeindever-
waltung ein. Sobald die Beschlussfassung über die Einleitung des Vergabeverfahrens erfolgt ist 
können die vorbeschriebenen Arbeiten öffentlich ausgeschrieben werden. 
 
In der Kosten- und Finanzierungsübersicht für das ISEK Unkel war der Abbruch der Löwenburg, der 
mit 75 % aus Bundes- und Landesmitteln gefördert wird, bereits mit einem groben Kostenrahmen 
von seinerzeit 200.000 Euro als Einzelmaßnahme enthalten. Im Nachtragshaushalt 2018 waren bis-
her lediglich Haushaltsmittel für Planung, Statik und Gutachten in Höhe von 40.000 Euro vorgese-
hen. Für die eigentliche Abbruchmaßnahme wurden bisher im Entwurf für den Haushalt 2019 insge-
samt 200.000 Euro eingesetzt. Nach der nun vorliegenden detaillierten Kostenschätzung des beauf-
tragten Büros belaufen sich die Kosten für Abbruch und Freilegung einschließlich Nebenkosten (Pla-
nung, Statik pp.) voraussichtlich auf insgesamt ca. 292.000 Euro, d. h. der bisher vorgesehene Haus-
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haltsansatz muss noch aufgestockt werden. Die Kosten für die übergangsweise Schaffung von pro-
visorischen Stellplätzen von ca. 12.000 Euro sind darin noch nicht enthalten und müssten noch zu-
sätzlich im Haushaltsjahr 2019 bereitgestellt werden.  
Die Maßnahme wurde inzwischen mit der ADD Koblenz noch einmal förderrechtlich abgestimmt. Die 
Kosten für Entrümpelung und provisorische Stellplätze sind allerdings nicht förderfähig 
 
Beschluss-Nr.: 402/14-19 
 
Der Stadtrat Unkel beschließt, das Vergabeverfahren für den Abbruch des ehemaligen Hotels Lö-
wenburg und die Freilegung des Grundstücks ohne die Schaffung provisorischer Stellplätze einzu-
leiten und die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt ca. 292.000 Euro im Haushalt 
für 2019 zu veranschlagen. Der v. g. Haushaltsansatz ist gegebenenfalls um die bereits im Nach-
tragshaushaltsplan 2018 veranschlagten Haushaltsmittel zu reduzieren, soweit diese übertragbar 
sind. 
 
Abstimmungsergebnis: 
14 Ja-Stimmen 
1 Nein-Stimmen 
1 Enthaltung 
 
 
Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung des Stadtrates der Stadt Unkel am 17.10.2017 
Beschluss-Nr.: 295/14-19 
 
Der Stadtrat beschließt, der Neuorganisation von Vergabeverfahren für die Stadt Unkel entspre-
chend dem Verfahren in Montabaur für einen Probezeitraum von einem Jahr zuzustimmen. Danach 
entscheidet der Stadtrat anhand der gesammelten Erfahrungen, ob das Verfahren dauerhaft beibe-
halten werden soll. 

Mit dem neuen Verfahren wird die Einwirkungsmöglichkeit des Stadtrates und der Ausschüsse in 
das Stadium der Planung und Vorbereitung der Ausschreibung vorverlegt, während die förmliche 
Auftragsvergabe auf den Stadtbürgermeister delegiert wird.  

Soweit die Entscheidung über Auftragsvergaben dem Stadtrat bzw. einem Ausschuss obliegt, wird 
wie folgt verfahren: Im Rahmen der Haushaltsberatungen bzw. im Anschluss an die Haushaltsge-
nehmigung werden die einzelnen Maßnahmen in den zuständigen Gremien besprochen und somit 
die Grundlagen für ein Leistungsverzeichnis und eine detaillierte Kostenschätzung festgelegt. Auf 
dieser Grundlage erfolgt dann die Ausschreibung durch die Verwaltung. Stadtrat und Ausschüsse 
werden dann nur noch über die Vergaben informiert.  

Bei gravierenden Abweichungen der zuvor besprochenen Grundlagen sind der Stadtrat bzw. der 
zuständige Ausschuss erneut vor der Ausschreibung bzw. der Vergabeentscheidung zu beteiligen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
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Anlage zu TOP 7.2 
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TOP 8 Grundstücksangelegenheiten 

Ankauf von Grundstücksflächen im Bereich der Gemarkung Unkel bzw. Astsam-
melplatz 

 
Der Stadt Unkel liegt ein Kaufangebot eines Grundstückseigentümers vor. Es handelt sich um die 
Grundstücke Gemarkung Unkel, Flur 2, Nr. 160/0 (121 qm), Nr. 177/2 (1.594 qm), Nr. 178/0 (1.264 
qm), Nr. 678/262 (26 qm) und Nr. 680/262 (114 qm) insgesamt 3.119 qm. 
 
Diese größtenteils zusammen hängende Fläche befindet sich in unmittelbarer Nähe des Astsam-
melplatzes bzw. werden bereits als solcher genutzt (s. Anlage). 
 
Der Eigentümer fordert einen Kaufpreis i. H. v. 13.000,00 Euro was einem Quadratmeterpreis von 
4,17 Euro entspricht. Der Bodenrichtwert für diesen Bereich beträgt 6,00 Euro. 
 
Alle mit dem Kaufvertrag verbundenen Kosten würde die Stadt Unkel tragen. 
 
Die Finanzierung des Kaufpreises erfolgt aus dem Verkaufserlös des städtischen Waldgrundstücks 
Gemarkung Unkel, Flur 16, Nr. 22/2. 
 
Beschluss-Nr.: 403/14-19 
 
Der Stadtrat beschließt, die angebotenen Grundstücke Gemarkung Unkel, Flur 2, Nr. 160/0 (121 
qm), Nr. 177/2 (1.594 qm), Nr. 178/0 (1.264 qm), Nr. 678/262 (26 qm) und Nr. 680/262 (114 qm) 
insgesamt 3.119 qm, zu einem Kaufpreis i. H. v. 13.000,00 Euro anzukaufen. 
 
Alle mit dem Kaufvertrag verbundenen Kosten trägt die Stadt Unkel. 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
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Anlage zu TOP 8 
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TOP 9 Mitteilungen und Anfragen 

 
Der Vorsitzende teilt mit, dass der bestehende Jahresvertrag fristgerecht gekündigt wurde und die 
Arbeiten zur Ausführung von Reparaturleistungen im Tiefbau beschränkt ausgeschrieben wurden. 
Die Firma Hähn GmbH aus Vettelschoß hatte das günstigste Angebot abgegeben. 
Somit wird sie mit den Leistungen der Jahresvertragsarbeiten ab dem 01.01.2019 beauftragt wer-
den. 
 
In der Sitzung der Ausschüsse am 20.11.2018 wies Herr Borgolte auf die Situation „Neubau Honne-
fer Straße 40 hin. Hier gäbe es 20 Mülltonnen, die zum Entleeren auf den Bürgersteig gestellt werden 
müssten. 
Lt. Kreisverwaltung befinden sich für 3 Wohnungen Behälter von 140 Liter Bioabfall (braune Tonne), 
240 Liter Papier (blaue Tonne) und 240 Liter Restmüll (graue Tonne). 
Die Abfallwirtschaft wird je nach Zweckmäßigkeit über das Behältervolumen entscheiden. 
 
Ratsmitglied Mußhoff weist nochmal darauf hin, dass die Hecke beim Anwesen Honnefer Straße 40 
von der Hofseite komplett, bis auf den Stamm geschnitten worden ist. Bei der Genehmigung des 
Bauantrages war der Erhalt der Hecke eine Vorgabe gewesen. 
Die Verwaltung wird hier um Prüfung gebeten. 
 
Der jetzige Totengräber Frank Bender aus Erpel hat den bestehenden Arbeitsvertrag zum Herrichten 
von Gräbern fristgerecht zum 28.02.2019 gekündigt. 
 
Ratsmitglied Borgolte weist darauf hin, dass die Hecken zum Aufgang ehemaliges Anwesen Becher 
komplett entfernt worden seien. 
 
Weiterhin erwähnt er nochmals die Parksituation am Bahnhof im Bereich des Zebrastreifens. 
Der Vorsitzende teilt hierzu mit, dass durch aktuelle Krankheitsfälle im städt. Bauhof es zu einer 
Verzögerung gekommen sei. 
Die Beschilderung wäre bestellt und würde in Kürze angebracht. 
 
Ratsmitglied Küpper erkundigt sich nach dem Stand des Hauses Frankfurter Straße 42. 
Herr Reupke hat das Eiscafé mittlerweile geräumt, weil ihm die Genehmigung versagt wurde. Aller-
dings wäre das Haus noch bewohnt. 
Die Verwaltung wird um Prüfung gebeten. 
Der Vorsitzende schließt um 20:55 Uhr die öffentliche Sitzung und eröffnet die nichtöffentliche Sit-
zung. 
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nichtöffentliche Sitzung: 
 
 
 
Der Vorsitzende schließt um 20:58 Uhr die nichtöffentliche Sitzung und eröffnet die öffentliche Sit-
zung. 
 
 
öffentliche Sitzung: 

 
 
TOP 12 Bekanntmachung der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse 

 
Der Vorsitzende teilt mit, dass der Stadtrat beschlossen hat, der Beauftragung der Kanzlei Martini-
Mogg-Vogt, Bonn, mit der rechtlichen Beratung und anwaltlichen Vertretung der Stadt Unkel, zuzu-
stimmen. 
 
 
Nachdem keine weiteren Meldungen und Anfrage vorliegen, schließt der Vorsitzende die Sitzung 
um 21:00 Uhr. 
 
 
 
 

   
Der Vorsitzende  Die Schriftführerin 
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Anlage zu TOP 3
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